


Der berlinpass

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem berlinpass bekommen Berliner Bürgerinnen und 
Bürger, die nur über ein sehr geringes Einkommen ver
fügen, ermäßigten Eintritt bei Kultur, Sport, Freizeit und 
Bildung. Auch wer weniger Geld zur Verfügung hat, sollte 
die vielen Angebote der Stadt nutzen können. 

Der Pass im Scheckkartenformat öffnet den Zugang zu 
zahlreichen öffentlichen und privaten Veranstaltungen 
und Einrichtungen. Außerdem berechtigt der berlinpass 
zum Kauf des Berlin-Ticket S, der vergünstigten Monats
karte von BVG und S-Bahn im Tarifgebiet AB.

Ich hoffe, dass der berlinpass auch Ihnen viele Möglich
keiten eröffnet und wünsche Ihnen viel Freude bei der 
 Nutzung der vielfältigen Angebote.

Ihr Mario Czaja 
Senator für Gesundheit und Soziales
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Wer bekommt den berlinpass?

Den berlinpass bekommen alle Personen, die in Berlin 
 ihren Hauptwohnsitz haben und folgende Leistungen 
erhalten:

• Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (Hartz IV) nach dem 
SGB II

• Sozialhilfe nach dem SGB XII
• Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII
• Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung nach dem 

SGB XII
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

sowie die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft eines  
Leistungsempfängers (Familienangehörige).

Wo gibt es den berlinpass?
Den berlinpass geben die Bürgerämter der Bezirksämter 
aus. Asylbewerberinnen und -bewerber erhalten ihn in der 
Zentralen Leistungsstelle für Asylbewerber (ZLA).

Wie lange gilt der berlinpass?
Der berlinpass ist genauso lange gültig wie der jewei
lige Bewilligungsbescheid, also sechs Monate (Hartz IV) 
bzw. zwölf Monate. Anschließend kann er bei Vorlage des 
 neuen Bewilligungsbescheides bis zu zwei Mal verlängert 
werden. Danach wird ein neuer berlinpass ausgegeben.

-



Welche Unterlagen werden 
benötigt?
Zur Ausstellung des berlinpass wird der Bescheid vom 
Jobcenter bzw. vom Sozialamt über die Bewilligung von 
Leistungen und ein Passfoto benötigt. Außerdem muss 
ein Personalausweis oder Pass vorgelegt werden. Wer 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz er
hält, legt sein gültiges Aufenthaltsdokument vor.

berlinpass – BuT
Neben dem berlinpass gibt es für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene den berlinpass – BuT. Er dient 
als Nachweis für den Anspruch auf Leistungen aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket. Außerdem können durch 
Vorlage des berlinpass – BuT die gleichen Vergünsti
gungen, wie sie auch der berlinpass bietet, in Anspruch 
genommen werden. Informationen zu Anspruchsbe
rechtigung und Leistungen: 

-

www.berlin.de/sen/bjw/bildungspaket

-

-

http://www.berlin.de/sen/bjw/bildungspaket


Welche Vergünstigungen 
gibt es?
Verkehr, z. B.
•	 Berlin-Ticket S (Tarifbereich AB)

Kultur, z. B.
•	 3-Euro-Kulturticket für Theater, Opern- und  

Konzerthäuser, Philharmonie
•	 Kinder- und Jugendtheater, Kinos
•	 Museen, Galerien, Gedenkstätten
•	 Deutsches Technikmuseum
•	 Jüdisches Museum
•	 Story of Berlin
•	 Haus der Kulturen der Welt

Sport, z. B.
•	 Berliner Bäder-Betriebe
•	 FEZ Schwimmhalle und Badesee
•	 Kunsteisbahnen
•	 Sportvereine
•	 ISTAF

Bildung, z. B.
•	 Bibliotheken
•	 Volkshochschulen
•	 Musikschulen 
•	 Naturschutzzentrum ÖKOWERK e. V. 
•	 Lernwerk

•	Freizeit, z. B.
•	 Zoologischer Garten Berlin und Aquarium
•	 Tierpark Friedrichsfelde
•	 Botanischer Garten und Botanisches Museum
•	 Wilhelm-Foerster-Sternwarte und Planetarium
•	 Berliner Unterwelten e. V.
•	 Legoland Discovery Centre
•	 Modellpark Berlin-Brandenburg



Informationen zu Anbietern und Ermäßigungen unter: 
www.berlin.de/berlinpass
Anbieter, die Ermäßigungen gewähren und den berlinpass 
zukünftig anerkennen wollen, sind herzlich willkommen 
und wenden sich bitte an die JugendKulturService gGmbH.
Kontakt: berlinpass@jugendkulturservice.de
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